
STATUTEN 

 

 

der 

 

 

Schönegg Brugg AG 
 

 

mit Sitz in Brugg 

 

I. Grundlage1 

Artikel 1 – Firma und Sitz 

Unter der Firma 

Schönegg Brugg AG 

besteht mit Sitz in Brugg auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR. 

Artikel 2 – Zweck 

Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen und den Betrieb von alters- und behindertengerechten 

Wohnraum für ältere Menschen. Die Gesellschaft verfolgt soziale und ökologische Aspekte für ein 

selbstbestimmtes Wohnen im Alter. 

 

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten 

und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. 

 

Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. 

 

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit 

dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Sämtliche Formulierungen gelten selbstverständlich gleich-

ermassen für alle Geschlechter. 
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II. Kapital 

Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien 

Das Aktienkapital beträgt CHF 240'000.00 (Schweizer Franken zweihundertvierzigtausend) und ist 

eingeteilt in 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Schweizer Franken eintausend).  

 

Die Aktien sind vollständig liberiert. 

Artikel 4 – Kapitalband 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer Frist von fünf 

Jahren innerhalb einer Bandbreite wie folgt zu verändern: 

- Obere Grenze des Kapitalbandes beim Aktienkapital: CHF 360’000.00 

- Untere Grenze des Kapitalbandes beim Aktienkapital: CHF 120'000.00 

- Datum, an dem die Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Veränderung des Aktienkapitals 

endet: 02.06.2030 

- Einschränkungen, Auflagen und Bedingungen der Ermächtigung: keine 

- Anzahl, Nennwert und Art der Aktien: werden durch den Verwaltungsrat im Zeitpunkt der Aus-

gabe bestimmt. 

- Vorrechte einzelner Kategorien: keine Vorrechte 

- Inhalt und Wert von besonderen Vorteilen sowie die Namen der begünstigten Personen: keine 

- Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts: Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Be-

zugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und dieses Dritten zuzuwei-

sen, wenn die neuen Aktien 

(a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Ak-

tientausch, 

(b) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben, 

(c) für die Beteiligung von strategischen Investoren, 

(d) für die Beteiligung von Mitarbeitern, oder  

(e) für die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital zu Sanierungszwecken verwendet 

werden sollen. 

 

Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Ver-

waltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Gleichbehandlung der Aktionäre zu ver-

wenden. 

 

Die neuen Aktien sind nach Massgabe von Art. 9 der Statuten vinkuliert. 

Artikel 5 – Aktienzertifikate 

Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen. 

Artikel 6 – Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien 

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung Ak-

tien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammen-

legen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf. 
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Artikel 7 – Aktien 

Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehältlich von Absatz 2 als Wertrechte (im Sinne des Ob-

ligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet. Sie können in 

diesem Fall, soweit Schweizer Recht zur Anwendung gelangt, nur nach den Vorschriften des Buchef-

fektengesetzes übertragen werden. 

 

Der Aktionär kann, nachdem er im Aktienbuch eingetragen wurde, von der Gesellschaft jederzeit die 

Ausstellung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen. Der Aktionär hat aber keinen An-

spruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien. Die Gesellschaft kann demgegen-

über jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken 

und ausliefern. Sie kann als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechenden Ver-

wahrungssystem zurückziehen. Mit der Zustimmung des Aktionärs kann die Gesellschaft ausgege-

bene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos streichen. 

Artikel 8 – Aktienbuch 

Die Gesellschaft anerkennt für jede Aktie nur einen Berechtigten. Über die ausgegebenen Aktien wird 

ein Aktienbuch geführt, in welchem Namen und Adressen der jeweiligen Eigentümer und Nutzniesser 

eingetragen sind. Der Gesellschaft gegenüber gilt nur als Aktionär, wer im Aktienbuch eingetragen ist. 

 

Nach Versand der Einladung zur Generalversammlung bis zum Tage nach der Generalversammlung 

werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. 

Artikel 9 – Vinkulierung 

Die Übertragung der Aktien, ob zu Nutzniessung oder Eigentum, bedarf in jedem Falle der ausdrückli-

chen Zustimmung des Verwaltungsrates. Dieser darf die Zustimmung – unter Vorbehalt von Art. 685b 

Abs. 4 OR – unter Nennung des Grundes verweigern, wenn: 

 

a) die Anerkennung des Erwerbers als Aktionär die Gesellschaft daran hindern könnte, durch Bun-

desgesetze geforderte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre zu 

erbringen; 

b) der Erwerber oder eine ihm nahestehende Person die Gesellschaft oder eine ihr nahestehende 

Person konkurrenziert oder in naher Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit konkur-

renzieren wird; 

c) die Übertragung der Aktien die Zusammensetzung des Aktionärskreises derart verändert, dass 

die Wahrung des Gesellschaftszweckes oder die wirtschaftliche Selbständigkeit der Gesell-

schaft gefährdet werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Übertragung der Aktien 

dazu führt, dass der Erwerber mehr als 5 Aktien hält.  

 

Für die Bestimmung dieser Grenze gelten Personen, die durch Absprache oder auf andere 

Weise im Hinblick auf eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung koordiniert vorgehen als 

ein Erwerber. 

 

Der Verwaltungsrat kann die Zustimmung zur Übertragung von Aktien trotz Vorliegen eines oder meh-

rerer der vorgenannten Verweigerungsgründe ohne Angabe von Gründen erteilen. 

 

Der Verwaltungsrat kann überdies die Zustimmung zur Aktienübertragung ohne Angabe von Gründen 

ablehnen, wenn: 
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a) der Erwerber auf Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im 

eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat, dass keine Vereinbarung über die 

Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Aktien besteht und dass er das mit den Aktien 

verbundene wirtschaftliche Risiko trägt; 

b) dem Veräusserer der Aktien angeboten wird, die Aktien für Rechnung der Gesellschaft, für 

Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des 

Gesuches zu übernehmen. 

 

Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn 

diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Dieser wird über die Streichung 

sofort informiert. 

III.  Organisation der Gesellschaft 

A. Generalversammlung 

Artikel 10 – Befugnisse 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende un-

übertragbare Befugnisse zu: 

 

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle; 

3. die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung; 

4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-

lanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

5. die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwi-

schenabschlusses; 

6. die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve; 

7. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

8. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz 

oder die Statuten vorbehalten sind. 

 

 

Artikel 11 – Einberufung und Traktandierung 

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 

Geschäftsjahres statt, ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen. 

 

Der Verwaltungsrat teilt den Aktionären die Einberufung der Generalversammlung mindestens 20 Tage 

vor dem Versammlungstag mit. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch 

die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anlei-

hensgläubiger zu. 
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Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zu-

sammen über mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, verlangt werden. 

Sie müssen die Einberufung schriftlich verlangen. Die Verhandlungsgegenstände und Anträge müssen 

im Begehren enthalten sein. 

 

In der Einberufung sind das Datum, der Beginn, die Art und der Ort der Generalversammlung, die Ver-

handlungsgegenstände, die Anträge des Verwaltungsrates, gegebenenfalls die Anträge der Aktionäre 

samt kurzer Begründung sowie gegebenenfalls der Name und die Adresse des unabhängigen Stimm-

rechtsvertreters bekanntzugeben. 

 

Mindestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und die Re-

visionsberichte den Aktionären zugänglich zu machen. Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zu-

gänglich sind, kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm diese rechtzeitig zugestellt werden.  

 

Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalversammlung verlangen, dass ihm der Ge-

schäftsbericht in der von der Generalversammlung genehmigten Form sowie die Revisionsberichte zu-

gestellt werden, sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind. 

 

Aktionäre, die zusammen über mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, 

können die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder die Aufnahme eines Antrages zu ei-

nem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalversammlung verlangen. 

 

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse 

gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung, auf Durchführung einer Sonderuntersuchung und auf Wahl einer Revisionsstelle. 

Artikel 12 – Universalversammlung 

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Ge-

neralversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung geltenden Vorschriften abhalten. 

 

In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Ge-

genstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter 

sämtlicher Aktien daran teilnehmen. 

 

Eine Generalversammlung kann ebenfalls ohne Einhaltung der für die Einberufung geltenden Vor-

schriften abgehalten werden, wenn die Beschlüsse auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektroni-

scher Form erfolgen, sofern nicht ein Aktionär oder dessen Vertreter die mündliche Beratung verlangt. 

Artikel 13 – Tagungsort 

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung. Die Durchführung der Gene-

ralversammlung im Ausland ist ausgeschlossen. 

 

Durch die Festlegung des Tagungsortes darf für keinen Aktionär die Ausübung seiner Rechte im Zu-

sammenhang mit der Generalversammlung in unsachlicher Weise erschwert werden. 

 

Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt werden. Die Voten 

der Teilnehmer müssen in diesem Fall unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertra-

gen werden. 

 



- 6 - 

 

 
Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung anwe-

send sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können. 

Artikel 14 – virtuelle Generalversammlung 

Eine Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Auf 

die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann verzichtet werden. 

 

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass 

1. die Identität der Teilnehmer feststeht; 

2. die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden; 

3. jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann; 

4. das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann. 

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung 

nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, wel-

che die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig. 

Artikel 15 – Vorsitz und Protokoll 

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mit-

glied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident. 

Der Vorsitzende muss Aktionär sein. 

 

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre sein müs-

sen. 

 

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer 

zu unterzeichnen sind. 

Artikel 16 – Stimmrecht und Vertretung 

Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer im Aktienbuch als Aktionär eingetragen ist. Der Verwal-

tungsrat trifft die für die Feststellung der Stimmrechte erforderlichen Anordnungen. 

 

In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Kein Aktionär kann indessen mehr 

als 5 % aller Stimmen abgeben, eigene und vertretene Aktien zusammengerechnet. 

 

Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise 

an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht. 

 

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person ver-

treten lassen, die nicht Aktionär zu sein braucht. 

 

Der Verwaltungsrat kann einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vorsehen. 
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Artikel 17 – Beschlussfassung und Quoren 

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit 

der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmun-

gen enthalten. 

 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in 

dem das relative Mehr entscheidet. 

 

Der Vorsitzende hat den Stichentscheid. 

 

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder 10 % der anwesen-

den Aktionäre verlangen, dass sie geheim erfolgen. 

 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die 

Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für: 

 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

2. die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre 

erforderlich ist; 

3. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer 

Forderung und Gewährung von besonderen Vorteilen; 

4. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 

5. die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands; 

6. die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien; 

7. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

8. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

9. den Wechsel der Währung des Aktienkapitals; 

10. die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung; 

11. eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland; 

12. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

13. die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel; 

14. der Verzicht auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Durchfüh-

rung einer virtuellen Generalversammlung bei Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse 

kotiert sind; 

15. die Auflösung der Gesellschaft. 

Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom 

Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt, geändert 

oder aufgehoben werden. 
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B. Verwaltungsrat  

Artikel 18 – Wahl und Zusammensetzung 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt. Neugewählte treten in die Amts-

dauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen. 

 

Der Präsident des Verwaltungsrats wird von der Generalversammlung gewählt. Im Übrigen konstituiert 

sich der Verwaltungsrat selbst. 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar. 

Artikel 19 – Sitzungen und Beschlussfassung 

Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Geschäftsordnung werden im Organisationsreglement ge-

regelt. 

 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügli-

che Einberufung einer Sitzung verlangen. 

 

Bei der Beschlussfassung in Sitzungen des Verwaltungsrates hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 

 

Beschlüsse können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung oder in elektronischer Form zu 

einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. 

 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom 

Protokollführer unterzeichnet wird. 

 

Das Protokoll ist an der nächsten Verwaltungsratssitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

Artikel 20 – Recht auf Auskunft und Einsicht 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft ver-

langen. 

 

In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die mit der Geschäftsführung betrau-

ten Personen zur Auskunft verpflichtet. 

 

Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen 

Auskunft über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne Ge-

schäfte verlangen. 

 

Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten bean-

tragen, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden. 

 

Weist der Präsident ein Gesuch auf Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so entscheidet der Verwal-

tungsrat. 
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Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme 

der Verwaltungsräte erweitern, bleiben vorbehalten. 

Artikel 21 – Aufgaben 

Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Sta-

tuten der Generalversammlung zugeteilt sind. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die 

Geschäftsführung nicht übertragen hat. 

 

Der Verwaltungsrat hat und bestimmt folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 

 

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; 

2. die Festlegung der Organisation; 

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern 

diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist; 

4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Per-

sonen und Regelung der Zeichnungsberechtigung; 

5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick 

auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Gerichts im 

Falle der Überschuldung; 

8. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statuten-

änderungen; 

9. die Pflicht zur Meldung von Interessenskonflikten.  

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwa-

chung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemes-

sene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen. 

Artikel 22 – Übertragung der Geschäftsführung und der Vertretung 

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz 

oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen (Geschäftsleitung). 

 

Das Organisationsreglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, 

umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung. 

 

Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Verwaltungs-

rates gesamthaft zu. 

 

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Di-

rektoren) übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein. 

 

Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. 
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Artikel 23 – Vergütung 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft auf-

gewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die der Verwaltungsrat 

selbst festlegt. 

 

Die Ausrichtung von Tantiemen ist ausgeschlossen. 

C. Revisionsstelle 

Artikel 24 – Revision 

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle. 

 

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn: 

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist; 

2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und 

3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. 

 

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 

Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl ei-

ner entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Be-

schlüsse nach Art. 10 Ziff. 3 bis 6 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt. 

Artikel 25 – Anforderungen an die Revisionsstelle 

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personenge-

sellschaften gewählt werden. 

 

Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der 

Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraus-

setzungen erfüllen. 

 

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revi-

sionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunter-

nehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. 

 

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als 

Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes 

vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle 

nach Artikel 24. 

 

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein. 

 

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jah-

resrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle nur aus 

wichtigen Gründen abberufen. 
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IV. Rechnungslegung 

Artikel 26 – Jahresrechnung 

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt. 

 

Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschriften 

des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 957 ff., zu erstellen. 

Artikel 27 – Gewinnverteilung 

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve entsprechend den 

Vorschriften des Gesetzes vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Generalversamm-

lung, die ihn im Rahmen der gesetzlichen Auflagen (insbesondere Art. 671 ff. OR) nach freiem Ermes-

sen verwenden kann. 

 

Alle Dividenden, welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, ver-

fallen zugunsten der Gesellschaft. 

V. Beendigung 

Artikel 28 – Auflösung und Liquidation 

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine 

öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen. 

 

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der Gene-

ralversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 742 ff. OR. 

 

Ein allfälliger Liquidationsüberschuss fällt an eine Institution mit vergleichbarem Zweck, wie er in Art. 2 

hiervor umschrieben ist. 

V. Benachrichtigung 

Artikel 29 – Mitteilungen an die Aktionäre 

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adres-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 


